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Erwägungen

E. 3
1. August 2011 hinausgehenden Invalidenrente beantragt wird, erweist sich daher als
unzulässig. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. 4.

E. 3.1
D ie neue Verfügung beschlägt die mit Verfü gung vom 3. Februar 2012 festge setzte und in
materielle Rechtskraft erwachsene Befristung des Rentenanspruchs nicht. Sie stellt
vielmehr eine Berichtigung der rechtskräftigen Verfügung dar, welche keine Revisions-
oder Wiedererwägungsgründe voraussetzt ( Art. 77 Satz 1 der Verordnung über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung [AHVVJ]; vgl. BGE 124 V 324 E. 2; Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversi cherung, 2. Auflage, Zürich 2010, S. 389) .

E. 4
.2

Zusammenfassend führt dies zum Nichteintreten auf die vorliegende Be schwerde sowie zur
Überweisung der Sache nach Eintritt der Rechtskraft an die Beschwerdegegnerin zur
Prüfung der Voraussetzungen für eine Revision bezie hungsweise Neuanmeldung.

E. 5
.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes
gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit
15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthal ten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat (Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Die Gerichtsschreiberin Steiner Lettoriello SP/AS/JMversandt
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